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Störungsmeldestelle   Tel.-Nr.: 02323/592-444  
 
Stadtwerke Herne AG 
Grenzweg 18 
44623 Herne 
 
Informationen für Bauunternehmen 
 
Schutz von Kabeln und Rohrleitungen 

Dieses Informationsblatt dient der Unterstützung von Baufachleuten bei der Verhütung von Unfällen und von 
Schäden an Leitungen und Kabeln auf Baustellen. 
 

- Leitungs- und Kabelbeschädigungen können nicht nur zur Beeinträchtigung der örtlichen Versorgung, 
sondern auch zum Versorgungsausfall in Teilen des Stadtgebiets führen. 

 
- Beschädigte Leitungen und Kabel gefährden Mitarbeiter und Personen auf der Baustelle. 

 
- Schuldhafte Beschädigungen können zu hohen Kosten führen und haben im Besonderen bei 

Personenschäden strafrechtliche Konsequenzen zur Folge. 
 
Aus diesem Grund gilt besondere Sorgfalt bei Arbeiten in der Nähe von Leitungen und Kabeln. 
 
Erkundigungspflicht 

Vor der Durchführung von Bauarbeiten im Bereich von Versorgungseinrichtungen besteht für den 
Bauausführenden nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Erkundigungs- und 
Sicherungspflicht. 
 

- Auskünfte sind unmittelbar vor Baubeginn einzuholen. 
 

- Verzögert sich der Baubeginn, ist eine neue Auskunft einzuholen. 
 
Planauskunft 

Aktuelle Auskünfte erhalten Sie durch: 
 

- Direktabholung in der Planauskunftsstelle der Stadtwerke Herne AG 
 

- Per Telefax:  02323/592-437 
 

- Per E-Mail: stwh-netzdokumentation@stadtwerke-herne.de 
 
 

Schadenersatzpflicht und persönliche Verantwortung 

Wer Beschädigungen an Leitungen und Kabeln verursacht, ist dem Eigentümer zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet. Gemäß der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes muss ferner 
mit Ersatzansprüchen gerechnet werden, wenn die Beschädigung eine Unterbrechung der 
Versorgung zur Folge hat. Es liegt daher im eigenen Interesse der Bauunternehmen, in der Nähe von 
Leitungen und Kabeln äußerst vorsichtig zu handeln. Bitte treffen Sie alle erforderlichen Maßnahmen 
zum Schutze unserer Anlagen, ansonsten behalten wir uns vor, Sie zum Schadenersatz 
heranzuziehen. Dies gilt auch für Folgeschäden, die zeitlich unabhängig von der augenblicklichen 
Baumaßnahme auftreten. 

 

mailto:stwh-netzdokumentation@stadtwerke-herne.de
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Leitungen im öffentlichen Verkehrsbereich 

Versorgungsleitungen liegen überwiegend in Gehwegen. Teilweise liegen auch Leitungen und Kabel 
verschiedener Sparten in einer gemeinsamen Trasse. Quer zur Straßenachse verlaufende Hausanschluss-
leitungen sind bei Aufgrabungen besonders gefährdet. Oftmals befinden sich im unmittelbaren Bereich der 
Rohrleitungstrasse auch Steuerkabel. 

Lage der Versorgungsleitungen 

Die Stadtwerke Herne AG übergibt gegen Unterschrift Bestandspläne, aus denen die Lage der Versorgungs-
anlagen hervorgeht. Sie kann jedoch durch Maßnahmen Dritter verändert worden sein. Deshalb hat der 
Unternehmer die Pflicht, die genaue Lage der Versorgungsanlagen durch Probeaufgrabungen festzustellen. 
Bei der Übergabe der Bestandspläne erhält der Antragsteller eine Information hinsichtlich der 
Vorgehensweise bei Tiefbauarbeiten im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Herne AG, diese ist zwingend 
einzuhalten. 
 
Verlegetiefen von Erdkabeln 

Die Kabel der Stadtwerke Herne AG liegen nicht nur in öffentlichen Straßen und Wegen, sondern auch in 
privaten Grundstücken. Sie werden im Allgemeinen in Tiefen von 0,50 m bis 1,20 m verlegt. Abweichende 
Verlegetiefen sind bei Kreuzungen mit anderen Leitungen oder infolge nachträglicher Baumaßnahmen nicht 
auszuschließen (z.B. durch Abtragungen oder Auffüllungen). Die Kabel können in Rohre eingezogen, mit 
Schutzhauben aus Ton, mit Ziegelsteinen, Kunststoffplatten usw. abgedeckt oder frei im Erdreich verlegt sein. 
Rohre, Abdeckungen usw. schützen die Kabel jedoch nicht gegen mechanische Beschädigungen.  
 
Verlegetiefen von Gasleitungen 

Übliche Überdeckungen sind bei den Versorgungsleitungen 0,50 m bis 1,30 m, bei den Anschlussleitungen 
0,50 m bis 1,00 m. In der Regel sind in den Bestandsplänen die Überdeckungsmaße  angegeben. 
Abweichende Verlegetiefen sind bei Kreuzungen mit anderen Leitungen oder infolge nachträglicher 
Baumaßnahmen nicht auszuschließen (z.B. durch Abtragungen oder Auffüllungen). 
 
Vorsicht bei Tiefbauarbeiten  

Die Maßangaben der Leitungen und Kabel in den Plänen können von der tatsächlichen Lage vor Ort 
abweichen. Im Leitungsbereich dürfen Baumaschinen nur so eingesetzt werden, dass eine Gefährdung der 
Kabel und Leitungen ausgeschlossen ist. Gebaggert werden darf nur bis zu einem Abstand, der mit Sicherheit 
eine Gefährdung der Leitung ausschließt. In Zweifelsfällen sind Suchschlitze bzw. Probeschachtungen von 
Hand vorzunehmen. Die Freilegung der Versorgungsleitungen darf nur durch Handschachtung erfolgen. Sie 
sind gegen jegliche Beschädigung zu schützen und fachgerecht gegen Lageveränderung zu sichern. 
Leitungsabdeckungen dürfen nur mit unserem Einverständnis entfernt werden. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass Leitungsarmaturen über die Leitungsoberkante hinausreichen.  
 
Einweisung auf der Baustelle  

Weicht die im Plan dargestellte Situation so von der in der Örtlichkeit vorgefundenen ab, dass im Gelände ein 
Rückschluss auf den tatsächlichen Leitungsverlauf nicht möglich ist, oder besteht durch die geplante 
Baumaßnahme eine besondere Gefährdung, ist der Baubeauftragte der Stadtwerke Herne AG unverzüglich 
zu informieren. 
 
Vorschäden im Baubereich 

Vorschäden im Baufeld (Straßenkörper, Geh- u. Radwege, Gebäude) sind mit dem Auftraggeber bzw. mit 
dem Tiefbauamt vom Auftragnehmer vor Baubeginn schriftlich sowie evtl. fotografisch festzuhalten und zu 
dokumentieren. Der Baubeauftragte der Stadtwerke Herne AG ist über Vorschäden vor Baubeginn zu 
informieren. 
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Unbekannte und stillgelegte Kabel und Leitungen 

Werden bei Aufgrabungen Leitungen oder Kabel oder Hinweise auf Leitungen oder Kabel angetroffen (z.B. 
Abdeckungen, stillgelegte Kabel und Leitungen), die nicht im aktuellen Leitungsplan enthalten sind, ist die 
Stadtwerke Herne AG zu verständigen. Ferner ist mit dem Vorhandensein von Anlagen Dritter zu rechnen 
(Fernversorger, Telekom, usw.). 
 
Meldepflicht bei Arbeiten in der Nähe von erdverlegten Leitungen 

Werden im Zuge von Arbeiten Leitungen oder Kabel freigelegt, so sind unter Umständen besondere 
Sicherungs- und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen (z.B. Stromabschaltung, bauliche Sicherung). Die 
Abstimmung mit der Stadtwerke Herne AG ist zwingend erforderlich. Jede Leitung ist nach Freilegung zur 
Überprüfung zu melden. 
 
Beschädigungen an Leitungen, des Kabelschutzmantels bzw. der Rohrumhüllung 

Leitungsbeschädigungen sind unverzüglich anzuzeigen. 
 

- Schäden, die nicht ursächlich von der Baumaßnahme herrühren, werden kostenlos ausgebessert. 
 

- Bitte informieren Sie uns auch bei geringfügigen Beschädigungen bzw. bei nicht beseitigten 
Verletzungen des Außenschutzes. 

 
Nicht erkannte bzw. schon geringfügige Beschädigungen können schwerwiegende und kostspielige 
Schäden zur Folge haben. 
 
 
Die wichtigsten Schutzvorkehrungen und Verhaltensmaßregeln im Schadensfall 
 
Bei Tiefbauarbeiten ist zu beachten: 

Jede Beschädigung an Leitungen, Kabeln und Anlagen ist unverzüglich der Stadtwerke Herne AG zu melden. 
Telefonnummer der zentralen Störungsmeldestelle 02323/592-444. Bei allen Beschädigungen darf die 
Verfüllung erst nach Freigabe durch den Beauftragten der Stadtwerke Herne AG erfolgen. 
 
Vor dem Baubeginn 

- Erkundigen Sie sich, ob im Aufgrabungsbereich Gas-, Strom- und weitere Leitungen liegen. 
 

- Aktuelle Planungsunterlagen unmittelbar vor Baubeginn bei der Stadtwerke Herne AG einholen. 
 

- Leitungslagen anzeichnen. 
 

- Mitarbeiter unterweisen. 
 

- Eine evtl. notwendige Sicherung von Leitungen und Kabeln bei Aufgrabungen ist rechtzeitig 
abzustimmen (z.B. Stromabschaltung, bauliche Unterfangung, usw.). 

 
Während der Bauphase 

- Fachkundige Aufsicht. 
 

- Größtmögliche Sorgfalt bei Tiefbauarbeiten walten lassen. 
 

- Leitungen und Kabel nur in Handschachtung freilegen. 
 

- Armaturen, Schaltschränke und sonstige Einrichtungen müssen jederzeit zugänglich bleiben. 
 

- Jede Leitung und jedes Kabel ist nach Freilegung dem Eigentümer zur Überprüfung zu melden. 
 

- Die Anwesenheit eines Beauftragten des Versorgungsunternehmens entbindet den Unternehmer 
nicht von seiner Verantwortung. 
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Achtung bei  Kabelbeschädigung 

Ein beschädigtes Stromkabel stellt eine unmittelbare Lebensgefahr für den Verursacher dar. Es besteht die 
Möglichkeit, dass das beschädigte Kabel unter Spannung steht. 
Bei Kabelbeschädigungen beachten: 

 
- Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten. 

 
- Geräte aus dem Gefahrenbereich bringen. 

 
- Schadensstelle sofort verlassen und absperren. 

 
Achtung bei Gasaustritt oder Gasgeruch 

- Beim Austritt von Gasen und dem Vorhandensein von Zündquellen (z.B. offenen Flammen, 
elektrische Funkenbildung, usw.) kann akute Explosionsgefahr bestehen! 
 

-  Polizei, Feuerwehr und die Stadtwerke Herne AG, Tel.-Nr. 02323/592-444 (Störungsmeldestelle) 
verständigen. 

 
Bei Gasaustritt im Freien beachten: 
 

- Abstand halten! 
 

- Kein offenes Feuer! Nicht rauchen! 
 

- Zündquellen entfernen! 
 

- Baustelle räumen! 
 

- Leute warnen! 
 

- Wenn keine akute Gefahr besteht, abbrennendes Gas nicht löschen! 
 

- Entstörungsdienst erwarten! 
 
Bei Gasaustritt in Gebäuden beachten: 
 

- Offenes Feuer vermeiden! Nicht rauchen! 
 

- Räume durchlüften! Fenster und Türen öffnen! 
 

- Keine elektrischen Schalter, Steckdosen und Geräte bedienen! 
 

- Keine Klingel und elektrische Türöffner bedienen! 
 

- Entstörungsdienst an der geöffneten Tür erwarten! 
 

- Nachbarn informieren 
 
Mindestabstände zu Bauwerken und anderen Leitungen 

Die Abstände zu unterirdischen Anlagen und Leitungen sind unter Berücksichtigung folgender Schutzziele 
festgelegt: 
 

- Verhinderung von unzulässigen Kraftübertragungen. Keine unzulässigen 
Temperaturbeeinflussungen, z.B. durch Fernwärmeleitungen und Kabel. 
 

- Sicherstellung des ausreichenden Arbeitsraumes für Verlegung und Instandsetzung. 
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- Einhaltung eines Sicherheitsabstandes zur Vermeidung von gefährlichen Berührungen bzw. von 
Näherungen zwischen Rohrleitungen und Kabel. 

 
- Elektrisch wirksame Trennung von allen anderen metallenen Leitern im Hinblick auf den kathodischen 

Korrosionsschutz. 
 
Es ist auch darauf zu achten, dass die Standsicherheit anderer Anlagen (z.B. bruchgefährdete Leitungen) 
durch Aushub-, Verdichtungs- oder Rohrleitungsbauarbeiten nicht beeinträchtigt wird. 
Bei Einsatz bodenverdrängender grabenloser Bauverfahren, z.B. Press- / Ziehverfahren (DVGW GW 322 A) 
oder Berstliningverfahren (DVGW GW 323 M) können sich aufgrund der besonderen Bauweise größere als 
die folgenden Abstände zu Bauwerken ergeben. Die entsprechenden Arbeitsblätter sind, in ihrer aktuellen 
Fassung,  zu beachten. 
 
Abstand zu Bauwerken 

Unter üblichen Umständen darf der waagerechte lichte Abstand von 0,40 m zu Fundamenten u. ä. 
unterirdischer Anlagen nicht unterschritten werden. Ist für die Leitung eine Dienstbarkeit im Grundbuch 
eingetragen, gelten die dort festgelegten Bedingungen (Schutzstreifenbreiten). Der senkrechte Abstand ist 
wie bei Kreuzungen mit anderen Rohrleitungen und Kabeln zu wählen. 
 
Parallelverlegungen und Kreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln 

Bei seitlichen Näherungen oder Parallelführungen mit anderen Rohrleitungen oder Kabeln sollte ein hori-
zontaler Abstand von 0,40 m üblicherweise nicht unterschritten werden. Ein horizontaler Abstand von 0,20 m 
muss auch an Engstellen oder bei schmalen Rohrgräben eingehalten werden, es sei denn, auch dieser 
Mindestabstand kann aus der örtlichen Situation heraus nicht eingehalten werden. Muss der Abstand an 
solchen Engstellen oder bei Mehrspartenhausanschlusssystemen weiter vermindert werden, ist durch 
geeignete Maßnahmen, z.B. Verlegung im Schutzrohr, ein direkter Kontakt zu verhindern.  
 
Abweichungen sind nur nach Absprache mit dem örtlichen Baubeauftragten zulässig.  
 
Zur Vermeidung einer Lichtbogenbildung im Fehlerfall ist bei metallischen Rohren mit/ohne Kunststoffhüllen 
bei der Unterschreitung des Mindestabstandes von 0,20 m zu Stromkabeln durch den Einbau geeigneter 
Bauteile die elektrische Trennung zu sichern und unzulässige Induktion von Wechselspannungsströmen zu 
verhindern. Bei Kunststoffrohren ist bei der Unterschreitung des Mindestabstandes von 0,20 m zu 
Stromkabeln eine ausreichende Wärmedämmung vorzusehen. Die erforderlichen Maßnahmen sind mit den 
jeweiligen Leitungsbetreibern abzustimmen.  
 
Einmessen von neu verlegten oder im  Bestand veränderten Leitungen und Anlagen 

Es besteht eine Einmessungspflicht für neu- bzw. umgelegte Leitungen nach Lage, Deckung, Dimension, Art 
und Material einschließlich der dazugehörigen Bauwerke. Gleiches trifft für Schutz- oder Leerrohre zu.  
 
Die Einmessung hat nach Regelwerk (GW 120) bei unverfülltem Graben zu erfolgen, sie erfolgt durch 
die Stadtwerke Herne AG oder deren Beauftragten. 
 
Grabensohle und Verfüllung 

Bei Verlegung / Auflagerung der Versorgungsleitungen sind die jeweiligen Forderungen der verschiedenen 
Leitungsträger zu erfüllen. Allgemein gilt die fachgerechte Sandeinbettung in der Leitungszone (je nach 
Gewerk 10-20 cm über Scheitel, 10 cm unter und seitlich der Versorgungsleitung) mit steinfreiem Material 
Körngröße 0-2 mm. Bei Verlegung von Stromleitungen sind in gleicher Höhe über Scheitel entsprechende 
Kabelabdeckdeckprofile einzulegen. Die Verdichtung ist im Leitungsbereich von Hand auszuführen. Nach der 
Verfüllung ist  auf Verlangen des  Auftraggebers ein Verdichtungsnachweis vorzulegen. 
 
Abnahme der wiederhergestellten Aufgrabung 

Die Abnahme von wiederhergestellten Aufgrabungen hat mit dem Straßenbaulastträger und dem 
Baubeauftragten der Stadtwerke Herne AG zu erfolgen.  
Die Abnahme tritt erst nach Beseitigung etwaiger Mängel in Kraft. Etwaige Restarbeiten sind binnen 14 Tage 
nach Abnahme zu beseitigen. 
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Stadtwerke Herne AG
Online-Planauskunft

ZEICHENERKLÄRUNG

Strom Gas Fernwärme

Stadtwerke Herne AG
Grenzweg 18, 44623 Herne  

www.stadtwerke-herne.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Abteilung Netzdokumentation.
Tel.: 02323-592384 oder E-Mail: stwh-netzdokumentation@stadtwerke-herne.de

Mittelspannungskabel

Niederspannungskabel

Fernmeldekabel

Beleuchtungskabel

Beleuchtungskabel - Freileitung

Übergangsmuffe MS

Übergangsmuffe NS

Übergangsmuffe FM

Übergangsmuffe Bel.

Verbindungsmuffe MS

Verbindungsmuffe NS

Verbindungsmuffe FM

Verbindungsmuffe Bel.

Hausanschlussmuffe

Abzweig – Muffe Bel.

Hausanschlusskasten

Sonderverbraucher

Straßenleuchte

A

Kabelverteiler NS

Kabelverteiler FM

Transformatorenstation mit Nr.

Schutzrohr

DFÜ - Rohr

Rohrquerschnitt

Formstein

Formstein (Querschnitt)

Gasrohrleitung ND

Gasrohrleitung MD

Gasrohrleitung HD

Schutzrohr

Schieber GHL

Schieber GHA / GGH

Reduzierstück GHL

Reduzierstück GHA / GGH

Dehner / Überschieber GHL

Dehner / Überschieber GHA /GGH

De (0.90)

I – Trennstelle GHL

I – Trennstelle GHA / GGH

Leitungsabschluss  GHL

Leitungsabschluss  GHA / GGH

Wassertopf ND

Wassertopf MD

Strömungswächter ND

Strömungswächter MD

Weiterleitung ND

Leitungsabgang

T-Stück mit Ventil

Änderung im Querschnitt / Material / Verlegung

Gashausanschluss

Netzknotten

Ausbläser

E Etage

Deckung

Gasstation

Übernahmestation

Fernwärme - Leitung

Fernwärme - Schacht

Fernwärme - Hausanschlussstation

Fernwärme - Schieber

Fernwärme - Kompensator

Abzweig – Muffe NS

Kabelverteiler Bel.
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